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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

Prenopox 193 DEC Metall-Primer, Part A

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller

Prenotec GmbHFirmenname:

Aathalstrasse 84aStrasse:

CH-8610 UsterOrt:

Telefon: +41 (0)44 851 55 05 Telefax: +41 (0)44 851 55 06

E-Mail: info@prenotec.ch

www.prenotec.chInternet:

Tox Info Suisse

Notfallnummer: 145  

Tel. +41 (0)44 251 51 51

1.4. Notrufnummer:

Lieferant

Firmenname: Prenotec Deutschland GmbH

Strasse: Geibelstrasse 56

Ort: D-40235 Düsseldorf

Telefon: 0049 (0)211 9608 1060

E-Mail: info@prenogroup.com

Internet: www.prenogroup.com

1.4. Notrufnummer: DE: Giftnotruf Berlin, Tel.: +49 (0)30 19 24 0

AT:  Vergiftungszentrale AKH, +43 (0)1 406 43 43

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Gefahrenkategorien:

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautreiz. 2

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Augenreiz. 2

Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Sens. Haut 1A

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition): STOT einm. 3

Aspirationsgefahr: Asp. 1

Gewässergefährdend: Aqu. akut 1

Gewässergefährdend: Aqu. chron. 1

Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Verursacht schwere Augenreizung.

Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung

EPOXIDHARZE, REAKT.PR: BISPHENOL-A-EPICHLORHYDRIN, MOLGEW.<700

Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leicht, aromatisch; Naphtha, niedrigsiedend, nicht spezifiziert

1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether

Signalwort: Achtung

Piktogramme:

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Gefahrenhinweise
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H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P210 Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. 

Nicht rauchen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell 

vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Sicherheitshinweise

Es liegen keine Informationen vor.

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilBezeichnungCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Einstufung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

7779-90-0 Trizinkbis(orthophosphat) 25 - < 30 %

231-944-3 030-011-00-6

Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H400 H410

67924-34-9 EPOXIDHARZE, REAKT.PR: BISPHENOL-A-EPICHLORHYDRIN, MOLGEW.<700 15 - < 20 %

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1A; H315 H319 H317

64742-95-6 Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leicht, aromatisch; Naphtha, niedrigsiedend, nicht spezifiziert 15 - < 20 %

265-199-0

Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H336 H304 H411

107-98-2 1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether 10 - < 15 %

203-539-1 603-064-00-3

Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336

1330-20-7 Xylol (o,m,p) 5 - < 10 %

215-535-7 601-022-00-9

Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2; H226 H332 H312 H315

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen.

Allgemeine Hinweise

Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat 

einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Einatmen

Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei Berührung mit der Haut 

sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Hautkontakt

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat 

einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt

Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten. Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen 

herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

Symptomatische Behandlung.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekämpfung
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5.1. Löschmittel

Wassersprühstrahl. Kohlendioxid (CO2). Löschpulver

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl

Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Nicht entzündbar.

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von 

Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Keine besonderen Umweltschutzmassnahmen erforderlich. Verschmutzte Gegenstände und Flächen unter Beachtung 

der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

6.2. Umweltschutzmassnahmen

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene 

Material gemäss Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung

Keine besonderen Vorsichtsmassnahmen erforderlich.

Hinweise zum sicheren Umgang

Keine besonderen Brandschutzmassnahmen erforderlich.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht geschlossen halten. Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern. Behälter an einem gut gelüfteten Ort 

aufbewahren.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Keine besonderen Vorsichtsmassnahmen erforderlich.

Zusammenlagerungshinweise

Vor Sonnenbestrahlung schützen.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

MAK-Werte

KategorieF/mlmg/m³ppmStoffCAS-Nr. Herkunft

MAK-Wert 8 h1001-Methoxypropanol-2 (PGME)107-98-2 360

Kurzzeitgrenzwert200 720

MAK-Wert 8 h100Xylol1330-20-7 435

Kurzzeitgrenzwert200 870

Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte (BAT)

Proben.- 

Zeitpunkt

Parameter Grenzwert Unters.- materialStoffCAS-Nr.

107-98-2 1-Methoxypropanol-2 (PGME) U20 mg/l b1-Methoxypropanol-2

1330-20-7 Xylol B1,5 mg/l bXylol

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
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Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht essen 

und trinken.

Schutz- und Hygienemassnahmen

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Augen-/Gesichtsschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive 

vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von 

Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird empfohlen, die 

Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem 

Handschuhhersteller abzuklären.

Handschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Körperschutz

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

Atemschutz

farblos

flüssigAggregatzustand:

Farbe:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

charakteristischGeruch:

Prüfnorm

pH-Wert: nicht bestimmt

Zustandsänderungen

nicht bestimmtSchmelzpunkt:

nicht bestimmtSiedebeginn und Siedebereich:

36 °CFlammpunkt:

Entzündlichkeit

nicht anwendbarFeststoff:

nicht anwendbarGas:

0.8 Vol.-%Untere Explosionsgrenze:

nicht bestimmtObere Explosionsgrenze:

Selbstentzündungstemperatur

nicht anwendbarFeststoff:

nicht anwendbarGas:

Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt

Nicht brandfördernd.

Brandfördernde Eigenschaften

nicht bestimmtDampfdruck:

1.57 g/cm³Dichte:

Wasserlöslichkeit: unlöslich

nicht bestimmt

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln

nicht bestimmtVerteilungskoeffizient:

Dampfdichte: nicht bestimmt

Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben

nicht bestimmtFestkörpergehalt:

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Bei bestimmungsgemässer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

10.2. Chemische Stabilität
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Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.Kann bei Verwendung 

explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen. Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie 

anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Es liegen keine Informationen vor.
10.5. Unverträgliche Materialien

Kann bei Verwendung entzündlich werden.
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität

BezeichnungCAS-Nr.

SpeziesMethode DosisExpositionswege Quelle

1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether107-98-2

RatteLD50 > 5000 mg/kg IUCLIDoral

LD50 11000 mg/kg Kaninchendermal

Xylol (o,m,p)1330-20-7

ATE 1100 mg/kgdermal

ATE 11 mg/linhalativ Dampf

inhalativ Aerosol ATE 1.5 mg/l

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der 1999/45/EG.

Sonstige Angaben zu Prüfungen

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Das Produkt ist nicht: Ökotoxisch.

CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Methode Dosis QuelleSpezies

1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether107-98-2

Akute Fischtoxizität 96 h IUCLIDLC50 4600 - 10000 

mg/l

Leuciscus idus

Akute Algentoxizität 72 hErC50 > 1000 mg/l Selenastrum capricornutum

Akute Crustaceatoxizität 48 h IUCLIDEC50 > 500 mg/l Daphnia magna

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt wurde nicht geprüft.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Das Produkt wurde nicht geprüft.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

Log PowBezeichnungCAS-Nr.

107-98-2 -0,4371-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether

Das Produkt wurde nicht geprüft.

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt wurde nicht geprüft.

Es liegen keine Informationen vor.

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
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Empfehlung

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Mit reichlich Wasser abwaschen. Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: UN 1263

Farbzubehörstoffe14.2. Ordnungsgemässe 

UN-Versandbezeichnung:

314.3. Transportgefahrenklassen:

III14.4. Verpackungsgruppe:

3Gefahrzettel:

Klassifizierungscode: F1

163 367 640E 650Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

Freigestellte Menge: E1

Beförderungskategorie: 3

30Gefahrnummer:

Tunnelbeschränkungscode: D/E

14.5. Umweltgefahren

jaUMWELTGEFÄHRDEND: 

14.6. Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Verwender

Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeförderung gemäss Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäss IBC-Code

nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 

Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 

(VOC):

< 450 g/l

< 450 g/lAngaben zur VOC-Richtlinie 2004/42/EG:

Zusätzliche Hinweise

Zu beachten: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC

Nationale Vorschriften

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkürzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%
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Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei 

Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem 

Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben 

sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder 

verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit 

sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

Weitere Angaben

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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